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Auflagen zur Bewilligung des Aufstallungssystems  
Legehennenvoliere Comfort 2.0 

Folgende Masse gelten für die Besatzdichteberechnung und müssen eingehalten werden:  
 
Gitterflächen  

1. Gitterfläche unten (Breite): 2.36 m 
2. Anfluggitter Nester (Breite): 2 x 0.46 m 
3. Gitterfläche oben (Breite): 2.36 m 
4. Anflugbalkone können nicht zur Gitterfläche angerechnet werden  

 
Sitzstangen-Fütterungsebene 

5. Sitzstangen-Fütterungsebene oben (Breite): 2.36 m x 0.5 

Sitzstangen (in blau eingezeichnet) und Etagenkanten (in rot eingezeichnet)  
• Anzahl Sitzstangen im System: 2  

• Anzahl Sitzstangen oben: 11 

• Etagenkanten als Sitzstangen: 4 

• 1 Sitzstange pro Anflugbalkon (Anzahl Anflugbalkone x 1.30 m)  

 

Fütterungseinrichtungen 

• Zwei Futtertröge unten, je zwei Seiten 

• Zwei Futtertröge oben, je zwei Seiten 

 

Tränkeeinrichtungen 

• pro Sektorenseite: 5 Nippeltränken (2 x 5 Tränken pro Sektor) 

 

Nester  

• Die Nestfläche des Legenests LayMaxx (Bewilligungsnummer: 65041) beträgt 
0.59 m2 (Tiefe: 0.50 m, Breite: 1.18 m).  

• Diese Nestfläche muss mit der Anzahl Nester im Stall multipliziert werden, um auf die 
gesamte Nestfläche zu kommen. 



2/2 
 
 

 
 

 

1
. 

2
. 

2
. 

3
. 

4 

4 

5
. 

5
. 


